
LG Mannheim erlässt einstweilige Verfügung gegen ADG

ADG-Anwender können E-Rezepte wieder

über TI-Anschluss von RED verarbeiten

München, 14. Februar 2023

Das Landgericht Mannheim hat verfügt, dass ADG die Sperrung der

E-Rezept-Funktion für TI-Kunden von RED wieder aufheben muss. Im Zuge der

einstweiligen Verfügung hatte RED gegen den Anbieter von

Warenwirtschaftssystemen für Apotheken einen Unterlassungsanspruch wegen

wettbewerbsrechtlicher und kartellrechtlicher Behinderung geltend gemacht. Das

Urteil ist nicht rechtskräftig und trifft zunächst eine vorläufige Regelung. ADG kann

noch Berufung einlegen.

Hintergrund der gerichtlichen Auseinandersetzung war, dass ADG mit einem Update die

E-Rezept-Verarbeitung bei Kunden, die von RED an die Telematikinfrastruktur angebunden

waren, gesperrt hatte. Nach dem besagten ADG-Update war es RED-Kunden nicht mehr

möglich, E-Rezepte zu verarbeiten – es sei denn, sie hätten das TI-Basispaket von ADG

erworben, das neben der entsprechenden E-Rezept-Freischaltung auch einen lokalen

Konnektor und einen eigenen VPN-Zugangsdienst beinhaltet.  Der isolierte Erwerb der Lizenz

für die Nutzung des entsprechenden TI-Softwaremoduls war ohne Konnektor nicht möglich.

Das Gericht stellte fest, dass ADG den Apotheken die Nutzung ihres Konnektors zur

Anbindung an die TI in unlauterer Weise aufdränge. Damit sei RED nicht mehr in der Lage, die

eigene Leistung durch eigene Anstrengung in angemessener Weise zur Geltung zu bringen.

Dafür, dass dieses Verhalten unlauter ist, sprach nach Einschätzung des Gerichts auch die

gesetzgeberische Vorgabe des seit dem 29.12.2022 in Kraft getretenen § 332a SGB V. Danach

haben Anbieter und Hersteller informationstechnischer Systeme die diskriminierungsfreie

Einbindung aller Komponenten und Dienste sicherzustellen, die – soweit Schnittstellen

vorgegeben oder festgelegt wurden – von der Gesellschaft für Telematik nach § 325 Absatz 2
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und 3 SGB V zugelassen und zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten bei der Nutzung von

Anwendungen der Telematikinfrastruktur erforderlich sind.  Ein Verstoß gegen die

Verpflichtung ist ab dem 29.12.2023 bußgeldbewehrt.

“Ich freue mich sehr, dass das Gericht im Wesentlichen unserer Rechtsauffassung gefolgt ist.

Es zeigt sich erneut, wie wichtig der kürzlich in Kraft getretene § 332a SGB V für den

Wettbewerb und den Digitalisierungsfortschritt im Gesundheitswesen ist. Ich kann mich

immer nur wiederholen: Die Zukunft des TI-Konnektors liegt im Rechenzentrum.”

Jochen Brüggemann, Geschäftsführer RED

Die RED Medical Systems GmbH entwickelt und vertreibt mit RED medical und RED pharma die jeweils erste und

einzige webbasierte und Ende-zu-Ende verschlüsselte Praxis- bzw. Verordnungssoftware, die durch die

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zertifiziert ist. Darüber hinaus ist RED mit der zertifiziert sicheren RED

connect Videosprechstunde auf Basis von über 60.000 registrierten Organisationen deutschlandweiter

Marktführer. Mit RED telematik bietet das Unternehmen außerdem einen zuverlässigen Anschluss an die

Telematikinfrastruktur, bei dem der Konnektor nicht vor Ort, sondern in einem Rechenzentrum steht. Das

Produktportfolio wird seit Januar 2022 durch den parallelen TI-Zweitanschluss RED telematik safe erweitert, der

im Störungsfall innerhalb eines Arbeitstages aktiviert werden kann, um größere Umsatzausfälle oder

Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Neuestes Produkt ist RED protect: Dabei handelt es sich um eine

unkomplizierte und schnell installierte Firewall-Lösung, die die entsprechende Anforderung der

KBV-Sicherheitsrichtlinie erfüllt und speziell für kleine und mittelgroße Praxen entwickelt wurde.

RED wurde im Jahr 2013 von Jochen Brüggemann und Alexander Wilms gegründet, um mit web- und

cloudbasierten Systemen die tägliche Arbeit aller Heilberufler zu erleichtern. In Deutschland arbeiten für das

Unternehmen derzeit rund 70 hochmotivierte Mitarbeiter:innen, deren Zahl ständig steigt.

Kontakt & weitere Informationen:

RED Medical Systems GmbH, Lutzstraße 2, 80687 München,

Jochen Brüggemann, Tel. 089 / 9545755-31, info@redmedical.de

www.redmedical.de
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